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Liebe Mitmieterinnen und Mitmieter, 

wie Ihnen bekannt ist, hat der Berliner Senat auf die starke, unkontrollierte 
Steigerung der Mieten reagiert und will mit der Verabschiedung eines Lan-
desmietengesetzes eine Deckelung der Mieten erreichen.  
Dazu hier die Meinung des Berliner Mietervereins: 

 

Mieterverein begrüßt Senatsbeschluss und un-
terstützt den Landes-Mietendeckel 
Pressemitteilung Nr. 25/2019 

„Der Berliner Senat hat Mut bewiesen, weil mit einem öffentlich-
rechtlichen Landesmietengesetz, das Vorrang vor dem zivilrechtli-
chen Schutz des BGB haben wird, in der Republik Neuland be-
schritten wird“, so der Geschäftsführers des Berliner Mietervereins, 
Reiner Wild. Dass die Landesregierung sich für diesen Weg ent-
schieden hat, ist vor allem auf völlig unzureichende Maßnahmen der 
Bundesregierung im Mieterschutz und bei der Stärkung des sozialen 
und gemeinwohlorientierten Wohnungsbaus zu tun. Die Bundesre-
gierung war auch wegen der Eigentümerlobby weder bereit, die 
Kappungsgrenze für Mieterhöhungen von 15 % in drei Jahren deut-
lich abzusenken noch die Mietpreisbremse bei Wiedervermietung 
wirklich scharf zu stellen. 

„Eine öffentlich-rechtliche Mietenkappung wird den Mieterschutz 
deutlich stärken“, so Wild, „denn zukünftig werden Mieter bei For-
derungen der Vermieter den Staat in ihrem Rücken wissen.“ 
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Nach anfänglichen Streitigkeiten wird der Mietendeckel auch die 
Justiz entlasten. 

Der Mieterverein plädiert im Rahmen des Landesgesetzes für einen 
wohnungswirtschaftlich begründeten Mietendeckel in Form einer 
Höchstwerttabelle. Das ist aus unserer Sicht gerichtsfester und auch 
gerechter, weil Vermieter, die sich bislang mit ihren Mieten am Ge-
meinwohl orientierten, nicht bestraft würden. Sie alle auf die Härte-
fallregelung zu verweisen, sei nicht erforderlich. 

Der Mieterverein registriert in seinen Beratungsstellen seit einigen 
Tagen eine Flut von Anfragen zu Mieterhöhungen. Nach dem Er-
scheinen eines Mietspiegels ist dies zwar regelmäßig so, aber die 
Ankündigung, dass der Senatsbeschluss von heute auch der Stichtag 
sei, ab dem eingehende Mieterhöhungen dann dem neuen Landesge-
setz unterfallen, wenn es in Kraft getreten ist, hat sicher für zusätzli-
che Mieterhöhungen gesorgt. 

Mieter sollten die aktuellen Mieterhöhungen ruhig und sorgfältig 
prüfen. Dafür stehen    mindestens zwei Monate zur Verfügung. 
Vereinzelt versuchen Vermieter Druck auf eine schnelle Entschei-
dung auszuüben. Das kann getrost zurückgewiesen werden. Mieter 
und der Mieterverein prüfen die Mieterhöhung ganz normal nach al-
tem Recht. Muss ein Mieter danach eine höhere Miete zahlen, muss 
er das zunächst auch erfüllen. Eine Vorbehaltszahlung ist nicht er-
forderlich. Denn wenn das Landesmietengesetz in Kraft tritt, wird 
für den Mieter ein Rückforderungsanspruch von Gesetzes wegen be-
stehen. 
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